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Für alle Steuerpflichtigen

   SERVICE DER FINANZVERWALTUNG:  

   ONLINE-STEUERRECHNER FÜR RENTNER

  Sind Rentner unsicher, ob sie zu den Rentnern gehören, die Einkom-
mensteuer zahlen müssen, dann können sie den Alterseinkünfterechner des 
Bayerischen Landesamts für Steuern nutzen. Den Online-Steuerrechner fin-
den sie hier: www.iww.de/s2228. 
Beachten Sie: Der Rechner berücksichtigt die gängigen, für Bezieher von 
Alterseinkünften bedeutsamen Sachverhalte. Im Vordergrund stehen die 
persönlichen Freibeträge bei Renten und Pensionen sowie der Abzug von 
Pauschbeträgen und Aufwendungen. Es sind allerdings auch Eingaben zu 
anderen Einkunftsarten (wie beispielsweise die Höhe der Vermietungsein-
künfte) möglich.

Für alle Steuerpflichtigen

   DIESELFAHRVERBOT:  KFZ-STEUER IST TROTZDEM  

   ZU ZAHLEN 

 
  Das Finanzgericht Hamburg hat die Klage eines Dieselfahrers abgewie-
sen, der mit Blick auf die Dieselfahrverbote eine Herabsetzung der Kraftfahr-
zeugsteuer begehrte. Weil das Finanzgericht die Revision nicht zu gelassen 
hat, hat der Steuerpflichtige Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundes-
finanzhof eingelegt. 
SACHVERHALT 

Der Halter eines Diesel-Pkw, der die Emissionsklasse Euro 5 erfüllt, wehrte 
sich gegen die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer. Weil in einzelnen Städten 
und Gemeinden die Straßennutzung für seinen Pkw durch Dieselfahrverbote 
eingeschränkt werde, widerspreche die Steuerfestsetzung dem Grundsatz 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 

Besteuerungsgrundlage sei der Schadstoffausstoß. Durch das Fahrverbot sei 
sein Fahrzeug potenziell weniger schädlich, weil es in den Fahrverbotszonen 
keine Stickoxide mehr ausstoße. Doch dieser Auffassung ist das Finanzge-
richt Hamburg nicht gefolgt. 
Der Besteuerungstatbestand ist bereits verwirklicht, wenn das Fahrzeug 
nach den verkehrsrechtlichen Bestimmungen zum Verkehr zugelassen wurde. 
Ob das Fahrzeug überhaupt genutzt wird und welche Straßen befahren 
bzw. nicht befahren werden, ist nach der gesetz lichen Ausgestaltung der 
Kraftfahrzeugsteuer unerheblich. 
Dass der Steuerpflichtige mit seinem Euro-5-Fahrzeug wegen zwischenzeit-
lich von einzelnen Kommunen (wie auch der Freien und Hansestadt Hamburg) 
verhängter Fahrverbote einzelne Straßen nicht befahren darf, berührt daher 
die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer nicht. Eine Reduzierung bzw. Auf-
hebung der Kraftfahrzeugsteuer ist gesetzlich nicht vorgesehen.
Quelle: FG Hamburg, Urteil vom 14.11.2018, Az. 4 K 86/18 O, NZB BFH Az. III B 2/19, unter www.iww.de,

Abruf-Nr. 205922; FG Hamburg, PM vom 21.11.2018 

Für Unternehmer

   DIENSTWAGEN: KEINE EINZELBEWERTUNG BEI  NUR  

   GELEGENTLICHEN FAHRTEN ZUR BETRIEBSSTÄTTE

  Nutzen Arbeitnehmer ihren Firmenwagen nur für gelegentliche Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, ist eine Einzelbewertung 
der Fahrten zur Ermittlung des geldwerten Vorteils möglich. Diese Einzel-
bewertung können Gewerbetreibende und Selbstständige für ihre Fahrten 
zur Betriebsstätte jedoch nicht nutzen. Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden. 
Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung ermittelt, 
müssen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 0,03 % des Listenpreises für je-
den Entfernungskilometer versteuern, wenn sie den Dienstwagen auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen. Wird der 
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Pkw aber monatlich an weniger als 15 Tagen für diese Fahrten genutzt, kön-
nen sie die Einzelbewertung wählen. Sie brauchen dann pro Fahrt nur 0,002 % 
des Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern. Auch Selbststän-
dige oder Gewerbetreibende müssen zusätzlich 0,03 % des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer und Monat versteuern, wenn sie den Pkw auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte nutzen. Dies gilt nach der  
aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs unabhängig von der Anzahl 
der getätigten Fahrten. Eine Einzelbewertung ist nicht zulässig. 
Für Selbstständige und Gewerbetreibende, die ohnehin Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten unterliegen, ist es – so der Bundesfinanzhof – zu-
mutbar, ein Fahrtenbuch zu verlangen, um die Nachteile der 0,03 %- Rege-
lung zu vermeiden, die sich bei weniger als 15 monatlichen Fahrten ergeben.
Quelle: BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R 14/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204847

Für GmbH-Gesellschafter

   E INZAHLUNG IN DIE KAPITALRÜCKLAGE ALS  

   NACHTRÄGLICHE ANSCHAFFUNGSKOSTEN AUF

   DIE BETEILIGUNG 

 
  Leistet ein Gesellschafter, der sich für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft verbürgt hat, eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, 
um seine Inanspruchnahme als Bürge zu vermeiden, führt dies zu nachträg-
lichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist insofern vorteilhaft, als sich dadurch ein Veräußerungs- 
oder Auflösungsgewinn vermindert oder ein entsprechender Verlust erhöht. 
SACHVERHALT 
Der GmbH-Gesellschafter A hatte eine Bürgschaft für Bankverbindlichkeiten 
der Gesellschaft übernommen. Wegen der drohenden Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft, die bevorstehende Vollstreckung in ein als Sicherheit dienen-
des privates Grundstück sowie die drohende Liquidation der Gesellschaft 
leistete er – ebenso wie weitere Gesellschafter – eine Zuführung in die Kapi-
talrücklage. Ein Teil der Einzahlung stammte aus der mit der Gläubigerbank 
abgestimmten Veräußerung des besicherten Grundstücks. 
Die GmbH verwendete das Geld planmäßig dazu, ihre Bankverbindlichkeiten 
zu tilgen. Durch Erfüllung der Hauptschuld wurden die Bürgen von der Haf-
tung frei. A und seine Mitgesellschafter veräußerten im Anschluss ihre Anteile 
für 0 EUR. In seiner Einkommensteuererklärung machte A einen Verlust aus 
der Veräußerung seines GmbH-Anteils geltend, der sich aus der GmbH-Stamm-
einlage und der Kapitalzuführung ergab. Doch das Finanzamt berücksichtigte 
nur den Verlust der Stammeinlage – jedoch zu Unrecht, wie der Bundesfinanz-
hof befand. 
Nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung sind nur solche Auf-
wendungen des Gesellschafters, die zu einer offenen oder verdeckten Einlage 
in das Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu zählen auch freiwillige Einzah-
lungen in die Kapitalrücklage. Daher war der Aufwand des A bei der Berech-
nung seines Verlusts aus der Anteilsveräußerung zu berücksichtigen.
Für die steuerrechtliche Anerkennung war unerheblich, dass die der Kapital-
rücklage zugeführten Mittel dazu verwendet wurden, jene betrieblichen Ver-

bindlichkeiten abzulösen, für die der A gegenüber der Gläubigerbank Sicher-
heiten gewährt hatte. 
Zudem spielt es keine Rolle, mit welchem Wert ein Rückgriffanspruch des A 
gegen die GmbH zu bewerten gewesen wäre, wenn die Bank in die von A 
gegebenen Sicherheiten vollstreckt oder ihn im Rahmen seiner Bürgschafts-
verpflichtung in Anspruch genommen hätte.

Für Arbeitgeber

   NEUE AUSLANDSREISEPAUSCHALEN AB 2019

  Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwand und Übernachtungskosten bei betrieblich und beruf-
lich veranlassten Auslandsdienstreisen veröffentlicht, die ein Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer ab 1.1.2019 steuerfrei auszahlen kann. Das Schreiben 
kann unter www.iww.de/s2281 heruntergeladen werden. 
Beachten Sie: Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind nur bei der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind die 
tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Dies gilt entsprechend für 
den Betriebsausgabenabzug. 
Quelle: BMF-Schreiben vom 28.11.2018, Az. IV C 5 – S 2353/08/10006 :009, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205950

Für Arbeitgeber

   RABATTE FÜR BESCHÄFTIGTE EINES VERBUNDENEN   

   UNTERNEHMENS BEI  PKW-KAUF KEIN ARBEITSLOHN

  Gewährt ein Autohersteller den Arbeitnehmern eines verbundenen Un-
ternehmens dieselben Rabatte beim Autokauf wie seinen eigenen Mitarbei-
tern (Werksangehörigenprogramm), handelt es sich hierbei nicht um steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. So lautet zumindest die Ansicht des Finanzgerichts 
Köln.
SACHVERHALT

Ein Steuerpflichtiger war bei einem Zulieferbetrieb eines Autoherstellers be-
schäftigt. Der Autobauer war mit 50 % an dem Zulieferer beteiligt und nahm 
dessen Mitarbeiter in sein Rabattprogramm für Werksangehörige auf. In 
2015 kaufte der Steuerpflichtige ein Neufahrzeug und erhielt einen Preisvor-
teil, der ca. 1.700 EUR über dem üblichen Händlerabschlag lag. Außerdem 
wurden ihm die Überführungskosten (EUR) erlassen. Das Finanzamt behan-
delte diese Vorteile als Arbeitslohn. Doch das Finanzgericht Köln sah das 
anders. 
Das Finanzgericht stellte darauf ab, dass der Autobauer die Rabatte im  
eigenwirtschaftlichen Verkaufsinteresse und nicht für die Arbeitsleistung des 
Steuerpflichtigen gewährt hat. Der Hersteller erschließt sich bei den Mitar-
beitern des Zulieferbetriebs eine leicht zugängliche Kundengruppe, die er 
durch gezielte Marketingmaßnahmen anspricht, um damit seinen Umsatz zu 
steigern. 
Mit seinem Urteil stellt sich das Finanzgericht gegen den „Rabatt erlass“ des 
Bundesfinanzministeriums. Danach sollen Preisvorteile, die Arbeit nehmern 



von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen eingeräumt werden, ebenso 
regelmäßig Arbeitslohn sein, wie Vorteile, die eigenen Arbeinehmern ge-
währt werden. 
Beachten Sie: Gegen diese Entscheidung ist die Revision beim Bundesfinanz-
hof anhängig.
Quelle: FG Köln, Urteil vom 11.10.2018, Az. 7 K 2053/17, Rev. BFH Az. VI R 53/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr.

206196; FG Köln, PM vom 17.12.2018; BMF-Schreiben vom 20.1.2015, Az. IV C 5 - S 2360/12/10002

Für Unternehmer

   WOHL BALD NUR NOCH 7 % UMSATZSTEUER  

   AUF E-BOOKS  

 
  Im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) 
haben die Finanzminister am 2.10.2018 den Weg für die steuerliche Gleich-
behandlung digitaler Medien frei gemacht. Auf E-Books und E-Paper kann 
nun der Umsatzsteuersatz von 7 % angewandt werden, was bisher nur bei 
gedruckten Medienprodukten gilt. 
Beachten Sie: In einer Pressemitteilung vom gleichen Tag hat Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz eine zügige Umsetzung in Deutschland angekündigt. 
Quelle: BMF, PM vom 2.10.2018 „Eurogruppe und ECOFIN im Oktober 2018“

Für alle Steuerpflichtigen

   HANDWERKERLEISTUNGEN: KEINE STEUERER-   

   MÄSSIGUNG BEI  VERSICHERUNGSERSTATTUNG

  Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur 
Lohnkosten), höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr. Handwerkerleistungen, 
die von einer Versicherung erstattet wurden, stellen für den Steuerpflichtigen 
jedoch keine wirtschaftliche Belastung dar und führen somit grundsätzlich 
zu keiner Steuerermäßigung. 
Diese Entscheidung des Finanzgerichts Münster hat der Bundesfinanzhof in 
einem bisher nicht veröffentlichten Beschluss bestätigt. (BFH, Beschluss vom 
9.2.2017, Az. VI B 53/16). 

Für Personengesellschaften

   MITUNTERNEHMERSCHAFTEN: REALTEILUNG DURCH  

   NEUE VERWALTUNGSANWEISUNG VEREINFACHT

  Das Bundesfinanzministerium hat den Realteilungserlass aus 2016 über-
arbeitet. In dem zehn Seiten umfassenden Schreiben verarbeitet die Finanzver-
waltung insbesondere die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur 
echten und unechten Realteilung. Wesentliche Punkte werden vorgestellt. 
HINTERGRUND

Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt diese Betriebsaufgabe für die Gesell-
schafter grundsätzlich zu einer Gewinnrealisation. Dies kann aber durch eine 

Realteilung verhindert werden, wenn die bisherigen Gesellschafter das Be-
triebsvermögen der Gesellschaft unter sich aufteilen und es bei ihnen Be-
triebsvermögen bleibt.
NEUER ERLASS

Der Bundesfinanzhof unterscheidet zwischen einer „echten“ und einer „un-
echten“ Realteilung, wobei die Grundsätze der Realteilung für beide Aus-
prägungen gelten. Dem hat sich die Finanzverwaltung nun angeschlossen. 
Eine Betriebsaufgabe auf Ebene der Mitunternehmerschaft und damit ein Fall 
der „echten“ Realteilung liegt nunmehr auch bei Ausscheiden eines Mitunter-
nehmers unter Übertragung 
– eines Teilbetriebs,
– eines (Teil-)Mitunternehmeranteils an einer Tochter-Personengesellschaft 
oder
– von Einzelwirtschaftsgütern aus einer zweigliedrigen Mitunternehmerschaft 
und Fortführung des Betriebs durch den verbleibenden Mitunternehmer in 
Form eines Einzelunternehmens vor. Der bisher bestehende betriebliche Orga-
nismus muss also nicht gänzlich zerschlagen werden.
Eine „unechte“ Realteilung liegt vor, wenn mindestens ein Mitunternehmer 
ausscheidet und mitunternehmerisches Vermögen aus einer zwischen den 
übrigen Mitunternehmern fortbestehenden Mitunternehmerschaft mitnimmt.
Dies gilt unabhängig davon, ob der ausscheidende Mitunternehmer einen 
Teilbetrieb, einen Mitunternehmeranteil oder nur Einzelwirtschaftsgüter er-
hält. Voraussetzung ist, dass die übernommenen Wirtschaftsgüter zumindest 
teilweise Betriebsvermögen beim Ausscheidenden bleiben. 
Beachten Sie: Die vorherige Einbringung der Anteile an einer Mitunternehmer-
schaft in andere Personengesellschaften steht einer Realteilung mit Buch-
wertfortführung (also keine Auflösung der stillen Reserven) nicht entgegen, 
wenn an den anderen Personengesellschaften vermögensmäßig nur die Per-
sonen beteiligt sind, die zuvor auch an der Mitunternehmerschaft vermögens-
mäßig beteiligt waren. Diese Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus 2015 
wendet das Bundesfinanzministerium nun ausdrücklich an.
Quelle: BMF-Schreiben vom 19.12.2018, Az. IV C 6 - S 2242/07/10002, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206418;

BFH-Urteil vom 16.3.2017, Az. IV R 31/14; BFH-Urteil vom 30.3.2017, Az. IV R 11/15; BFH-Urteil vom 16.12.2015,

Az. IV R 8/12

Für Unternehmer

   BREXIT:  ERLEICHTERTER WECHSEL VON DER  

   L IMITED IN DAS DEUTSCHE RECHT 

 
  „Es ist nach wie vor unklar, wie sich die innenpolitische Lage in Groß-
britannien weiter entwickelt. Ein harter Brexit ist nicht ausgeschlossen. Die 
Unternehmen in Deutschland und Europa müssen daher Vorsorge treffen“, 
so Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz im 
Hinblick auf das kürzlich in Kraft getretene „Vierte Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes“.
In der Vergangenheit haben rund 10.000 Unternehmen in Deutschland die 
Rechtsform der Limited („private company limited by shares“) oder der PLC 
(„public limited company“) gewählt. Mit dem Wirksamwerden des Brexits 
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droht diesen Gesellschaften, dass sie ihre Rechtsfähigkeit als Limited bzw. 
PLC verlieren. Und das kann gravierende Folgen haben. Denn im Ernstfall 
ist eine persönliche Haftung der Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen 
auch für Altschulden der Gesellschaft möglich. Mit dem neuen Gesetz er-
halten diese Gesellschaften die Möglichkeit, sich unter Nutzung eines Ver-
schmelzungsverfahrens in eine Kommanditgesellschaft (KG) umzuwandeln. 
Das kann auch eine GmbH & Co. KG oder eine UG (haftungsbeschränkt) & 
Co. KG sein. 
Praxistipp: Unternehmen müssen ihren Verschmelzungsplan rechtzeitig vor 
Wirksamwerden des Brexit notariell beurkunden lassen. Die übrigen Schritte 
des mehraktigen Verschmelzungsverfahrens können danach durchgeführt 
werden. Der Vollzug durch das Handelsregister muss spätestens nach zwei 
Jahren beantragt werden. 
Die Übergangsvorschrift gilt sowohl im Fall eines „Hard Brexit“ im März 
dieses Jahres, als auch im Fall eines Austrittsabkommens zwischen der Euro-
päischen Union und dem Vereinigten Königreich. Kommt es zu einem Aus-
tritts abkommen mit Übergangszeitraum, verlängert sich der Zeitraum für eine 
rechtzeitige notarielle Beurkundung des Verschmelzungsplans bis zum Ab-
lauf des Übergangszeitraums. 
Quelle: Viertes Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom 19.12.2018, BGBl I 2018, S. 2694; BMJV, PM 

vom 14.12.2018 
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